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Signatur gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhaltes  (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

ZEICHENERKLÄRUNG

Der Textteil ist Bestandteil des Bebauungsplanes 

Für unterirdische Leitungen wird keine Gewähr übernommen.

Digitalisierte Grenzpunkte aus Flurkarte, Abweichungen sind deshalb möglich
Koordinatenmässig bekannte Grenzpunkte

Lagesystem GK (Gauss-Krüger) UTM-ETRS89

Höhensystem NN (DHHN12) NHN (DHHN92) NHN (DHHN2016)

Allgemeine Wohngebiete

1. Art der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Offene Bauweise, jedoch nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
 

ED

Baugrenze

Art der baulichen Nutzung         Zahl der Vollgeschosse
---------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ)            Geschossflächenzahl (GFZ)
---------------------------------------------------------------
Dachform /Dachneigung            Bauweise
---------------------------------------------------------------
(Beschreibung  siehe  Textteil)

Füllschema der Nutzungsschablone

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Fuß- und Radwege

Gehwegfläche

6. Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Mischverkehrsfläche

Grünfläche als Bestandteil von Verkehrsanlagen

Feldwegfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

V

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

9. Grünflächen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen  ( Pflanzgebot )

Anpflanzen: Bäume

unverbindlicher Gestaltungsvorschlag geplanter Bäume

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

PFG 1

entfällt - Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Höhenlinie mit Angabe der Höhe ü.NN

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes

entfällt - Erdgeschoß - Rohfußbodenhöhe über NN

15. Sonstige Planzeichen

EFH 325.26

Straßenachsen

Biotop-Fläche

mit Leitungsrechten zu belastende FlächenLR1

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Grünfläche öffentlich

Grünfläche privat

aufzuhebende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GEFERTIGT: MUTLANGEN, DEN 03.04.2023 

ANERKANNT: GEMEINDE HEUCHLINGEN, DEN 

BEBAUUNGSPLAN
LAGEPLAN     ZUM

"LINDENBRUNNEN
1. ÄNDERUNG"
Verfahren gemäß §13 BauGB

GEMEINDE
GEMARKUNG 
FLUR 
KREIS

:   HEUCHLINGEN
:   HEUCHLINGEN
:   0 (HEUCHLINGEN)
:   OSTALBKREIS

Proj.-Nr.  :   HE18067-A
Kennung :   250b

M  1 : 500

EFH 325,26 neu - Erdgeschoß - Rohfußbodenhöhe über NN

Textteil zum Bebauungsplan �LINDENBRUNNEN, 1. ÄNDERUNG� Proj.-Nr. HE18067-A 
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GEMEINDE : HEUCHLINGEN 

GEMARKUNG : HEUCHLINGEN 

FLUR : (0) HEUCHLINGEN 

KREIS : OSTALBKREIS 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer Kraft.

Dies gilt besonders für Teile des Bebauungsplanes �Lindenbrunnen�, rechtsverbindlich seit 05.03.2021. 

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND: 
 
BauGB Das Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I Seite 3634), 

  

BauNVO die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I Seite 3786),  

  

PlanzV90 die Planzeichenverordnung 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 Seite 
58), 

  

BNatSchG das Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I Seite 2542), 

  

UVPG das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I Seite 94), 

  

LBO die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05. März 2010 
(GBl. Seite 357, ber. Seite 416),  

  

 jeweils in der derzeit gültigen Fassung. 

Verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 

- Der Lageplan vom 03.04.2023 
- Der Textteil vom 03.04.2023 
  
  

Textliche Festsetzungen                                                                                                                
zum Bebauungsplan                                                                                                                          
im Plangebiet �LINDENBRUNNEN, 1. ÄNDERUNG� in Heuchlingen.                                                                                                                             

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
Textteil zum Bebauungsplan �LINDENBRUNNEN, 1. ÄNDERUNG� Proj.-Nr. HE18067-A 
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Für die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind die planungsrechtlichen Fest-
setzungen und örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes �LINDENBRUNNEN� � rechtsverbindlich 
seit dem 05.03.2021 � maßgebend. 
 
 
 

1. ANLAGEN  
 

 Anlage 1 Begründung zum Bebauungsplan   
  gefertigt: LKP INGENIEURE  GBR, 

               Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen 
vom 03.04.2023 
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2. VERFAHRENSVERMERKE  
 

1. Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss (§§ 2 Abs. 1 + 3 BauGB) vom  03.04.2023 

2. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§§ 2 + 3 BauGB) am                    

3. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes (§ 3 BauGB)    vom   bis         

4. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) vom              

5. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 BauGB 
durch ortsübliche Bekanntmachung der Satzung 

vom           

 

Für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften: 
 
Gemeindeverwaltung Planbearbeiter 
Heuchlingen, den  Mutlangen, den 03.04.2023 
 

 LKP INGENIEURE  GBR, 
UHLANDSTRASSE 39         73557 MUTLANGEN  
TELEFON 07171/10447-0   TELEFAX 07171/10447-70 
post@lkp-ingenieure.de 

   
 

 

Bürgermeister Lang Unterschrift 

Ausgefertigt: 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, 
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom �����. über-
einstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 

Gemeindeverwaltung Heuchlingen, den  
__________________________________ 
Bürgermeister Lang 
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